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§ { - Name und Sitz des Vereins

1. Der Verein führt den Namen:

(vereinsstempet)

2. Der Verein hat seinen Sitz in Wuppertal-

3. Er ist irn Vereinsregister beim AmtsgerichtWuppertaleingetragen unter der Nummer

tw, 4.73'.J' .

und Mitglied des Stadtverbandes Wuppertal der Gartenfreunde e'V

§ 2 - Zweck, Ziel, Gemeinnützigkeit des Vereins

7"

Der Verein ersüebt den Zusammenschluss aller am Kleingartenwesen interessierten Personen'

Er setzt sic*r für die Förderung der Kleingärtnerei und ihre Ausgestattung als Bestandteil des der

Allgemeinheit zugänglichen öffentlichen Grüns ein-

Er ist parteipolitisch und konfessionell neuhal.

Er hat untar BeachtunE des Grundsaue§ der GemeinnüEigkeit den Umurclt' und

Landschaftsschutz und die Anleitung der Jugend zur Naturverbundenheit zu fördem'

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwed<e im sinne des Abschnitts

"Steuerbegtinstigte 
Zwecke" der Abgabenordnung'

Er ist selbslos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

Mittel des Vereins dürfen nurfür saEungsmäßige Zwecke verwendet lterden' Die Mitglieder

erhalten keine Zuwendungen aus Mitteli des Väreins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die

dem Zweck des Vereins femd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt

werden.

Die Tätigkeit des Vorstandes ist ehrenamtlich: Kosten sind zu erstatten. Daruber hinaus darf keine
person äurch Ausgaben. die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhätFrismäßig

hohe Vergütungen begtinstigt werden.

l. Der Verein hat seine Anerkennung als gemeinnüEige Kleingärtnerorganisation und die steuerliche

Gemeinnützigkeit zu beankagen. Er hai seine Mittel ausschließlich zur Förderung des

Kleingartenwäsens, insbesonlere für Ausbau und Unterhaltung seiner Kleingartenanlage zu

verwenden,

4. Der Verein überlässt aus der ihrn verfügbaren Kleingartenanlage seinen Mitgliedern entsprecherrd derr

Vorschriften dieser Satzung und des Pächtvertrage§ Enzelgärten zur kleingärtnerischen tsetätigung.

5, Der Verein hat seine Mitglieder im Rahmen seiner Möglichkeiten fuchlich zu beraten, zu betreuen und zu

schulen.

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)
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§ 3 - Mitgliedschaft

1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person ab dem 18' Lehensjanr oderJun§fische Personen

weid"n, die sich im Sinne dieser Satzung betätigen will'

2. Die Mitgliedschaft wird durch einen schriftlichen Aufnahmeanirag beim Vorstand beantragl

Dieser änhcheidet über die Aufrrahme abschließend'

3. Die Ablehnung des Antrags, die keiner Begründung bedarf ist dem.Bewerber schrifflich mikuteilen' Ihm

steht die Berufung an die Mitgliederversammlung z-u, die dem Vorstand innerhalb einer Ausschlussfrist

von zwei Wochen zugehen muss'

4. Der Erwerb der Mitgliedschaft wird durch Aushändigung der vom vorstand unterschriebenen Satzung

und deren unterschrifiliche Anerkennung vollzogen-

§ 4 - Rechte aus der Mitgliedsehaft
1. Jedes Mitglietl hat das Recht

al die Einrichtungen des vereins entsprechend ihrerZweckbestimmung zu nutzen,

b) an Veranstaltungen des Vereins teilzunehrnen'

2. Die vom Verein gewährte fachliche Beratung steht jedem Mitglied zur Verfügung'

3. Mit der Mitgliedschaft verbunden sind, der Bezug der Zeitsehrift "Kleingarten Magazin" und
r.lia lJaflaf, inhlrrarcinh6n rnflsrs I rqtrtrrr.vr.

§ 5 - Pflichten der Hflitglieder

Jedes Mitglied ist verpffichtet,

a) sich nach bestem KÖnnen fr]r die Beiange des Kleingarteilwesens einzusetzen'

b) sich nach Maßgabe dieser SaEung innerhalb der kleingärtnerischen Gemeinsehafr zu betätigen;

c) Beschlüsse des Vereins zu befolgen;

d) die AufnahrnegebEhren und die Mitgiiectsbeaft"äge zu entrichten, die neben denr Beitrag für einen

Verein den für den Stadtverband zu entriclrtenden Betrag des Vereins beinhalten,

e) die zur Deckung eines außerplanmäßigen Finanzbedarfs beschlossenen l-lmlagen zu zahlen;' 
diese Umlagen können jährlich bis zum S-fachen des Mitgliedsbeitrages befagen.

f) die festgesetzten Gemeinschafts-.Arbeitsstunden zu erbringen bzw. den bei Ni0hterbringung festge-

seEten Ersatrbetrag eu entrichten'

§ 6 - Beendigung der §fiitgliedschaft

1. Die Mitgliedschaft erlischt durch

- Tod des Mitglieds,

- Auflösung der juristischen Person,

- ftetwilligenAustritt,

- Ausschluss

2- Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenriber einem Vorstandsmitglied mit einer Frist von

einem Monat zum Ende des Kalenderiahres.
g. Ein Mitglied kann ausgesehlossen werden, wenn es

a) die ihm aufgrund der SaEung oder Vereinsbeschlüssen obliegenden Pflichten schuldhaft verletzt'
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b) durch sein Verhalten das Ansehen oder die lnteressen des Vereins in grober Weise schädigt,

c) mehr afs drei Monate mit derZahlung von Beiträgen, Urnlagen oder sonstigen finanziellen
Verpflichtungen gegenrlber dem Verein irn Rückstand ist und trotz scfrräiCher Mafrnung nicht
innerhalb vqn alvei Monaten seinen Verpflichtungen nachkommt,

d) die Vereinsgemeinsehafr gefährdet oder wiederholt gestört hat,

e) bei Stellung seines Aufrtahmeantrages versehwiegen hat, dass es aus einem anderen
Kleingärtnerverein ausgeschlossen wurde.

4. Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Gegen den Ausschluss steht dem Mitglied die
Berufung an die Mitgliederversammlung zu, die schrifficn binnen eines Monats an den-Vorstand zu
13!!9n.jstr.oie Mitgliederversammlung entscheidet im Rahmen des Vereins endgültig. Dem Mltgtied
bleibt die Überprüfung der Maßnahme durch Anrufung der ordentlichen Gerichte vorbehalten.
Die Anrufung eines ordenüichen Gerichts hat aufschiäbende Wirkung bis zur Rechtskraft der
geriehfl iehen Entscheidung-

5. Mit Erlöschen der Mitgliedschaft enden zugleich etwaige Ansprüche an das Vereinsvermögen.
Das ausscheidende Mitglied ist jedoch nicht von der restlosen Erfüllung derVerpflichtunge:n, die sich
aus der satzung oder anderen rechtsgültigen verträgen ergeben, entbunden.

§ 7 - Vorstand
1. Der Vorstand besteht aus.

a) dern VorsiEenden.

b) demstellvertretendenVorsitzenden,

c) mindestens 1 BeisiEer

2. Der Vorstand wird für unbestimmte Zeit gewählfi er hat jedes Jahr die Vertrauensfrage zu stellen.

Gewählt ist, wer die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen auf sich vereinl Erreicht im ersten
Wahlgang keiner der Bewerber die erforderlicheStimmenanzahl, findet ein a,veiterWahlgang statt, in
dem gewählt ist, wer die meisten Stimmen auf sich vereint (relative Mehrheit).
Blockwahl ist zulässig.

Die Vorstandsmitglieder bleiben bis zur etwaigen Neuwahl von Nachfiolgem im Arnt. Wiedenrnahl ist
zulässig- Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf derWahlperiode aus dem Anrt aus, berufr der
Vorstand bis zur nächsten Mitgliederversammlung ein ErsaEmislied.
Der Vorstand ist auch dann beschlussEhig, wenn nicht alle Vorstandsämter durch Wahl besetet sind.

3, Der ins Vereinsregister einzutragende Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der Vorsitzende und der
§tellvertret€nde Vorsi2ende- Jeder von ihnen vertritt den Verein gerichtlich und außergerichüich allein.
lm Innenverhältnis solt jedoch nur der Vorsitzende berechtigt sein, der Stellvertreter nur dann, wenn der
Vorsitzende verhindert isl

4. Vorstandsmitglieder und Mitglieder des Vereins sind grundsätztich ehrenamttieh tätig. Die
satzungsgemäß gewählten Vorstandsmitglieder und ggf- andere tür den Verein Tätige, können auf
Beschluss der Mi§liederversämmlung eine angemessene Aufuyandsentschädigung erhatten. Die
steuer- bzw. abgabenrechtlicten Vorschrifien sind dabei einzuhalten- Die Erstattung von Auslagen
gegen Beleg bzw. nachgewiesener Fahrtkosten bleibt hiervon unberührl

5. Dem Vorstand obliqen inshesnnrlere

a) laufende Geschäftsfithrung des Vereins

b) Vorbereitung der Mitgliederversammlung und Durchflihrung ihrer Beschlüsse

6. Der Vorstand tritt nach Bedarf zusarnmen und ist beschlusstähig, wenn außer dem einladenden
VorsiLenden, im Falle seiner Verhinderung dem stellvertretenden VorsiEenden, noch ein Vorstand-
standsmitglied anwesend isl Beschlüsse des Vorstandes werden mit Stimmenmehrheit gefiasst Bei
§timmengleichheit entscheidet die §timme des Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die
des stellvertretenden Vorsitrenden.
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7 " Über jede Sitsung des Voretandes ist eine Niederschrifi zu fertigen- Die Niedersehrift ist vom Varfasser
und dem VorsDenden bzw. bei§itzungsleifung durch den §tellvedreter. von diesem zu unterzeichnen.

8. Vorstandsmitglieder können durch die Mitgliederuersammlung abberufen werden, wenn §ie dauerhaft
ihren satzungsmäßigen Pfliehten nicht nachkommen oder nicht nachkommen können. Sie können femer
abberufen werden, wenn sie auf sonstige Weise Vereinsmteressen erheblich euwrderhandeln.

§ I - ErweiterterVorstand

1. Der erweiterte Vorstand besteht aus dem Vorstand gem. § 7 Abs. 1, mindestens einem Fachberater,
wenn vorhanden, und weiteren BeisiEern. §ofern eine Jugendgruppe besteht, dem Vedreter für
Jugendfragen,

2- Dem erweiterten Vorstand obliegtdie UnterstüEung des Vorstandes bei der Geschäfrsführung-

3" Soweit die vom Verein zu betreuenden Einzetgärten sich auf räumlich voneinander getsennte Anlagen
oder Gartengruppen verteilen, soll jede von ihnen durch mindestens einen Beisitaer im ervrreiterten
Vorstand verfeten sein-

4. Für besondere Aufgaben können weitere Fersonen in den erweiterten VorsEnd berufen lverden-

5. Der enryeiterte Vorsfand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Häfte seiner Mitglieder, darunter der
einladende VorsiEende, im Falle seiner Verhinderung der stellvertretende Vositzende anwesend sind.
Der enaeiterte Vorstand fasst seine Beschlüsse nrit Stimmenmehrheit. Bei Stirnrnengleic*rheit
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die des stellverbetenden
VorsiEenden

§ I - Mitgliederversammlung

1. Cberstes Vereinsorgan ist die Miigliaderversammlung" sie ist mindesteils einrnal im.Jahr oinzuberufen.
Sie ist femer eimuberufen, wenn es die Belange des Vereins erfordern oder wenn ein Drittel der
Vereinsmitglieder dies schriftlich unter Angaben der Gründe beim Vereinsvorstand beantragl

2. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand mit einer Frist von mindestens 14 Tagen schriftlich oder
per E-Mail unter gleichzeitiger Angabe von Versammlungsort-, -zeit und Tagesordnung einberufen. Das
Einiadungsschreiben gllt als den Mitgliedem zugegengen, wenn es an die lezte dern Verein bekannt
gegebene Anschrifi bzw. E-fl/lai!-Adresse gerichtet war.

3. Die Leitung der Mitgliederversarnmiung obliegt dem VorsiEenden, im Falle seiner- Verhinderung dem
stellvertretenden r/orsitzenden- Zu Beginn der Mitgliederversamrnlung ist ein Sc*lri*führer zu wählen.

4. Jedes &ditglied hat gemäß § 3 eine §timme. Das §timmrecht kann nur persönlich uom Mi§lied ausgeübi
werden. Die Mitgliederversammlung ist otrne Rticksicht auf die äahl der erschienenen Mitglieder
beschlussfähig.

5. Der Mi§liederversarnmlung obliegen

a) die Genehrrigung ycn Niederschriften gem. § 9 Abs. S

b) die Entgegennahme des Geschäifts- und Kassenberichtes, des Berichtes der Kassenprti'fer sowie
sonstiger Tätigkeitsberichte

c) ciie Entlastung des Vorstandes

d) die Festsetzung von Aufrrahmegebtihren, Beiträgen und der Fälligkeiten, wobei die BeiträEe in
unterschiEdlicher Hölre für Mitglieder rnit und ohne Garten festgesetzt werden kösnen

e) uon Umlagen zur Deekung eines außerplanmäßigen Finanzbedaris über die gewöhnliche
GesehäftstEitigkeit hinaus
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f) ,Anzahl der Gemeinschafts-Arbeitsstunden bair- den Ersatzbetrag fiir die Nichterbringung von

Gemeinschafts-Arbeitsstunden, wonei älä'ÄniäfrJ Uiw" der ErsaüOetrag f*r Mitglieder mit bzw'

ohne Garten unterschiedlich festgesetzt werden können'

g) die Wahlen zum Vor§tand und erweiterten Vorstand

h) clie Wahl der KassenPrt:fer

i) die Beschlussfassung über Anträge

j) dieBeschlussfassungüberSatzungsänderun(ten

k) die Besohlussfassung über die Auflösung des Verelns

6- Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen gültigen

§timmen gefasst. wiia 0i"". Mehrheit nicht 
"ä"i"rri, 

gilt J"iantr"g als angenommen, der die meisten

Stimmen auf sich vei*nigt hat, wobei Stimmenthaltun-gen nicht mitgezählt werden' Bei

Stimmengleichheit gelien Anhäge als abgelehnt"

7. Saüungsänderungen bedürfen einer Mehrheit von 213 der anwesenden Mitglieder' die Aufltjsung des

Vereins % aller Veänr*itgli"d"t. Findet ti.f't ,uinmOsung des Vereins eine solche Mehfieit nicht' ge-

nügt auf einer neU einzubJrufunden Versammlung die satzüngsändemde Mehrheit'

8. Über den Vertauf der Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift anzufertigen'.au.s fer Ort' Zeit'

Anzahl der anwesenden Mitglieder, Oie gef;sien BeschlUsse, der genrue qo*lul des geänderten

Satzungstextes und die AUSümmUngsergebnisse hervorgehen- Die Niedersclrrift ist vom

VersammlungsleiterynO Ot* Proto[oilfühä t" "t t"=.ähnen und iedem Mitglied vor der nächsten

Mitgliederversammlung auszuhändigen sowie bei der nächsten Mitgliederversammlung zur

Genehmigung votzulegen.

g" vertreter des stadtverbandes sind berechtigt, an der Mitgliederversammlung teilzunehmen' lhnen ist auf

Verlangen das Wort zu erteilen.

§ {1 - Kassenführung

Der Kassierer verwaltet die Kasse naeh den Grundsätzen der kleingärtnedscfien und steuerlichen

Gemeinnützigkeit. Dar Stadhrerband i=t U"t*-nttgl, i.O"äun at.V-oäage der Kassenbücher und Belege'

des Mitgliederverzeichnisses undsonstig", füidä;k"ssen- und Rechnungswesen vvesentlicher

Unterlagen zu uerlangen-

§ {2 - KassenPrüfung

1. Filr das Kalenderiahr Sind von der Mitgliederversammtung mindestens zwei Ka§§edprütur zu wählen-

Diese dürfen nictrt uitglied uä Üorstä0".'.1i". oi. Kasienprufer bleiben bis zur Neutaahl der

KassenPrüfer im tunt.

2.DieKassenprtiferhabenungeachtetdesRechteszuunvermutetenPrüfungen,diesichaufStichproben
beschränken können, nach Ablauf des O*ttnäGänreq ei19 Gesamtprutung voä-unehmen' Die

pnitungen haben sicü auf rechneris"rt* ,nJ*r"nii"tt" Richtigkeit zu Ärstrecken Das Ergehnis ist in

einem Prüfbericht zusammen zu fas§en und der Mitgliederversammlung vorzulegen' Den KaSSenprufem

sind alle erroruartictren untedagen für eine urrlnunglgernäße Kassenprtifung vorzulegen'

§ {0 - Geschäftsiahr

Geschäftsiahr ist das Kalenderiahr,
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§ 13 - Anff§sung des Vereins

1. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das
Vermögen an den Stadtverband Wuppertat der Gartenfreunde e.V.. der es unmittelbar und
ausschiießlich für gemeinnützige, miidtlitige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat.

2- Die Liquidation erfolgrt durch den leEten eingetragenen Vorstand, sofem die Mi§liederuersarnmlung
nichts anderes beschließt.

§ 14 - Bekanntmachungen des Vereins

Allgemeine Bekannünachungen des Vereins künnen durch Aushang erfolgen.

§ {5 - Datensehutzvereinbarung

Der Verein erhebt, verarbeitet und nuEt von seinen Mitgliedern und Päctrtern die fotgenden perso-
itenbezogenen Daten: Name, Vomame, Geburtsdatum, Anschrift Kontaktdaten (z-8. Teiefon, E-
Mail+l'dresse) sowie vereinsbezagene Daten {z-8. Eintntt, Ehrungen}^ Drese üaten ruerden ggf. mit
Hil'fe von Datenverarbeitungsanlagen (EDV) gespeichert und ausschließlich yereinsbezogen ge-
nuEt. Eine Weitergabe der Daten erfolgt ausschließlich zu uereinsintemen Zwecken (2,8. Versich+.
rungen, Zeitungsversand u§w.).

§ tS - Sonstige Bestinarnunsen

Die Bestimnrüngen des Generaipaehtvertrages und der Garienorcinung rriercien durch diese
§aEung nicht berührt

§ {7 - §nkrafttreten, Übergamgsbestimnßungen

1. Diese Satzung wurde in der Mitgliederversammlung vorn....--. besehlossen; sie gitt
mit dem Tage der Einfagung in das Vereinsregister- Dadureh treten die Bestimmungen der bisherigen
Sätzung außer Krafr.

2. Der Vorstand ist berechtigt, Anderungen dieser Sateung oder Ergänzungen redaKisneller Art, soweit
solche von der Finanzbehörde im Hinblic* auf die Geuährung der steuerlichen Gemeinniitzigkeit der
Aufsichtsbehörde für die kleingärtnerische GemeinnüEigkeit oder vom Registergeric*rt gefordert urerden.
selbständig vorzunehmen. Die Mitglieder sind hierüber spätestens bei der nächsten
Mitgliederversammlung zu unteßichien.

wuppe*ar, a*n.......#-.4.,., :t..........

j{,
DerVorsknd

(Vorsitzender)
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